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un ter diesen G esichtspunkten einschätzbare Tatsachen, Gegenstände, F or
schungsergebnisse oder sonstige Nachrichten handelt, die Hilfe eines Sach
verständigen in Anspruch genommen w erden müssen.

Was jeder Bürger w ahrnehm en kann, ohne besondere H indernisse zu 
überw inden bzw. ohne spezielle Beobachtungen anstellen zu müssen, oder 
was jedem  öffentlich zugänglich publiziert w urde, ist nicht geheim zuhal
ten i. S. von § 97, es sei denn, es w ird von angew orbenen Spionen oder 
systematisch m it dem  Ziel gesamm elt, um  über eine oder m ehrere Infor
m ationen, die fü r sich genommen nicht geheim zuhalten sind, zur E rfor
schung geheim zuhaltender Vorgänge zu gelangen. Da es sich um einen 
U nternehm enstatbestand handelt, ist das Erreichen dieses Zieles nicht er
forderlich.

In den Fällen der auftraggem äß von Spionen gesam m elten Inform a
tionen dienen diese unm ittelbar bestim m ten Interessen der betreffenden 
feindlichen Stellen oder Personen zur V erw irklichung konkreter verbre
cherischer Ziele. Der Tatbestand des § 97 ist dam it erfüllt. Der Zweck der 
A uftragserteilung ist in  diesen Fällen fü r die B eurteilung der T atbestands
m äßigkeit nicht erforderlich.

5. Die Anwerbung eines Spions erfordert nicht, daß dieser sich d irekt 
gegenüber einem  G eheim dienst zur M itarbeit verpflichtet und eine 

schriftliche E rklärung darüber abgibt. Sie kann  auch m ündlich oder durch 
schlüssiges V erhalten erfolgen. A nw erbung liegt auch vor, w enn die 
Bereitschaft, Spionageinform ationen zu sam m eln und auszuliefern, 
gegenüber einem auf dem G ebiet der DDR tätigen Spion — in K enntnis 
dessen T ätigkeit — erk lä rt w ird, ohne daß ein unm ittelbarer K ontakt zu 
den in W estberlin, W estdeutschland oder anderen im perialistischen 
S taaten  tätigen Organen des Geheim dienstes besteht.

Ob Organisationen, Einrichtungen, Gruppen oder Personen ih re  Tätig
keit gegen die DDR oder andere friedliebende Völker richten, ist auf der 
G rundlage solcher K riterien  zu prüfen wie:
— Inhalt von S tatu ten  oder Satzungen. Dabei ist zu beachten, daß diese 

auch zur Tarnung dienen können,
— konkret ausgeübte Tätigkeit, erte ilte  Aufträge.

Bei Einzelpersonen ist aus den Umständen, insbesondere der m ehrm a
ligen Entgegennahm e der Inform ationen zu schlußfolgern, ob sie eine 
solche Tätigkeit ausüben.

Soweit im Einzelfall — außer G eheim diensten — über den C harak ter 
der Tätigkeit der betreffenden Stellen oder Personen Zweifel bestehen, ist 
ein entsprechendes Gutachten anzufordem . U nter anderen ist nachfol
genden Stellen durch G erichtsverfahren eine solche Tätigkeit bereits nach
gewiesen :
— Ostbüros der verschiedenen westdeutschen Parteien ;
— bestim m ten Einrichtungen innerhalb  der sog. Ostforschung (vgl. U rteil 

gegen O berländer, OG N J 1960, H. 10 — Beilage);
— speziellen Redaktionen von NATO-Sendern, die fü r Hetzsendungen 

und andere W ühltätigkeit verantw ortlich sind;


